
 

KRANKMELDUNG / BEURLAUBUNG                
Kann eine Schülerin den Unterricht, ein Wahlfach oder eine Schul- 
veranstaltung nicht besuchen, so ist die Schule  
rechtzeitig darüber zu informieren. 
 

Wichtiger Hinweis 

Wenn ihre Tochter bis 07:45 Uhr noch unentschuldigt fehlt, nehmen wir Kontakt mit dem El- 

ternhaus bzw. mit Ihrer Dienststelle – notfalls sogar mit der Polizei – auf. Nur auf diese für uns 

sehr aufwändige Weise können wir sichergehen, dass eine fehlende Schülerin an diesem Tag 

den Schulweg auch wirklich nicht angetreten hat. 

 

Für die Krankmeldungen / Beurlaubungen sind ausschließlich die Erziehungsberechtig- 

ten verantwortlich. 

 

Krankmeldungen 
pflegen Sie bitte im Schulmanager über das Modul Krankmeldung ein. 

(Erklärvideo auf der Schulhomepage) 
- weitere schriftl. Entschuldigungen sind nicht nötig 
- ärztliche Bescheinigungen sind nur bei mehr als 3 Krankheitstagen oder 
bei einem Fehltag einer angesetzten Schulaufgabe vorzulegen 
 

 

oder 

Beurlaubungen 
pflegen Sie bitte im Schulmanager über das Modul Beurlaubung ein. 

(Erklärvideo auf der Schulhomepage) 
- Termine z. B. beim Kieferorthopäden, für Arztbesuche, Vorstellungsgespräche, o. Ä. 
können nur so von der Schulleitung bearbeitet bzw. genehmigt werden 
- Um nicht zu viel wertvolle Unterrichtszeit zu verlieren, sollte sich der Antrag nur auf den 
tatsächlich benötigten Zeitraum beschränken. 
 

 

ERKRANKUNG während der Unterrichtszeit 

Erkrankt eine Schülerin kurzfristig im Laufe eines Schultages und möchte sich befreien lassen, 

so wird zunächst das Sekretariat darüber informiert. Nur wenn das Sekretariat die Erziehungs- 

berechtigten telefonisch erreicht, kann die Schülerin abgeholt werden. Die abholende Person 

hat dazu das Sekretariat aufzusuchen, um dort die Abholung schriftlich zu bestätigen. 

Die Abholung der erkrankten Schülerin erfolgt dann in der Aula der Schule. 

 

BEFREIUNG vom Fachunterricht (z. B. Sport) 

Zusätzlich muss jede Schülerin Kontakt mit der Fachlehrkraft aufnehmen und  

eine schriftliche Entschuldigung bzw. ein ärztliches Attest vorlegen. 

Trotz Sportbefreiung ist der Sportunterricht zu besuchen. 


